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Amtsgericht Pankow
Amtsgericht Pankow

Anschrift
Parkstraße 71
13086 Berlin

Kontakt
Telefon: (030) 90245-0
Fax: (030) 90245-400
Internet: https://www.berlin.de/gerichte/amtsgericht-pankow/
Kontaktformular: https://www.berlin.de/gerichte/amtsgericht-pankow/

Barrierefreie Zugänge

   
Rollstuhlfahrer nutzen bitte den Seiteneingang in der Großen Seestraße. Betätigen
Sie bitte die Klingel. Beschäftigte des Gerichts werden sich mit Ihnen in Verbindung
setzen.

Erläuterung der Symbole (https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten
Montag: 09:00-13:00 Uhr
Dienstag: 09:00-13:00 Uhr
Mittwoch: 09:00-13:00 Uhr
Donnerstag: 09:00-13:00 Uhr

15:00-18:00 Uhr - bevorzugt für Berufstätige
Freitag: 09:00-13:00 Uhr

Hinweise zu geänderten Öffnungszeiten
Erbausschlagungen können nur nach vorheriger Terminvereinbarung zwischen
09:00 und 13.00 Uhr unter ((030) 90245-470 entgegengenommen werden.
Erbscheinstermine sind ebenfalls telefonisch unter (030) 90245-0 zu vereinbaren.
Oder nutzen Sie das Kontaktformular unter Angabe des Namens des Erblassers/der
Erblasserin sowie Ihrer Rückrufnummer.

Verkehrsanbindungen

Bus
  0km Große Seestr.
    156
  0.2km Rennbahnstr./Parkstr.
    158, 255, 259, N50, 156
  0.2km Berlin, Pasedagplatz

https://www.berlin.de/gerichte/amtsgericht-pankow/
http://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/pw/rechtshinweis.html
https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Gro%C3%9Fe%20Seestr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Rennbahnstr.%2FParkstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Berlin%2C%20Pasedagplatz&start=false&language=de_DE
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    156, 158, N50, X54
  0.3km Parkstr./Amalienstr.
    158, 255, 259, N50
  0.4km Berliner Allee/Rennbahnstr.
    156, N50, 255, 259

Tram
  0.2km Berlin, Pasedagplatz
    12, 27
  0.4km Berliner Allee/Rennbahnstr.
    12, 27
  0.5km Betriebshof Weißensee
    12, 50, M1, M13, M2, M4
  0.6km Falkenberger Str./Berliner Allee
    12, 27, 50, M1, M13, M2, M4
  0.7km Weißer See
    12, 50, M1, M13, M2, M4

Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung
Girocard (mit PIN)

https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Parkstr.%2FAmalienstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Berliner%20Allee%2FRennbahnstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Berlin%2C%20Pasedagplatz&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Berliner%20Allee%2FRennbahnstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Betriebshof%20Wei%C3%9Fensee%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Falkenberger%20Str.%2FBerliner%20Allee%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Wei%C3%9Fer%20See%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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Zusammenrechnung mehrerer Einkommen
der Schuldnerin oder des Schuldners
Sie als Gläubiger können beantragen, dass mehrere gepfändete Einkommen der
Schuldnerin oder des Schuldners zusammenzurechnen sind, wenn sich danach ein
höherer pfändbarer Betrag für Sie ergeben könnte.

Voraussetzungen
Mehrere Einkommen der Schuldnerin oder des Schuldners sind
gepfändet oder sollen gepfändet werden
Die Schuldnerin/der Schuldner bezieht mehrere Einkommen und diese sind
durch Sie gepfändet worden oder sollen (gleichzeitig) gepfändet werden. Es
ist dabei unerheblich, um welche Art von Einkommen es sich handelt. Es
sowohl möglich mehrere Arbeitseinkommen zusammenzurechnen, als auch
Arbeitseinkommen und Sozialleistungen sowie Arbeitseinkommen und
Naturalleistungen.

Erforderliche Unterlagen
schriftlicher Antrag auf Zusammenrechnung der Einkommen der
Schuldnerin bzw. des Schuldners
Der Antrag kann auch zu den entsprechenden Sprechzeiten in der
Rechtsantragsstelle des Gerichts zu Protokoll der Geschäftsstelle gestellt
werden.
Nachweis darüber, dass das Einkommen der Schuldnerin oder des
Schuldners gepfändet wurde
Ist die Pfändung der Einkommen der Schuldnerin/des Schuldners bereits
erfolgt, ist der bzw. sind die entsprechenden Pfändungs- und
Überweisungsbeschlüsse vorzulegen.
Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung
Nachweise über die Voraussetzungen der Zusammenrechnung der
Einkommen
Es sind Nachweise über das Vorhandensein mehrerer Einkommen, ggf.
Wirksamwerden einer bereits erfolgen Pfändung eines der Einkommen, die
Höhe der Einkommen und auch deren Beständigkeit sind vorzulegen.

Gebühren
Die Antragstellung ist gebührenfrei.
Für Zustellungen und Kopien können Auslagen entstehen.

Rechtsgrundlagen
Berechnung des pfändbaren Arbeitseinkommens
(http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850e.html)

Hinweise zur Zuständigkeit
Zuständig ist das Vollstreckungsgericht am Wohnsitz der Schuldnerin oder des
Schuldners bzw. das Vollstreckungsgericht, welches den Pfändungs- und

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850e.html
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Überweisungsbeschluss erlassen hat.


